
Satzung des Schullandheimvereins
der Abendrothschule Cuxhaven e.V.

§1
Name und Sitz

1. Der Verein trägt den Namen ,,Schullandheimverein der Abendrothschule Cuxhaven e.V." und
hat seinen Sitz in Cuxhaven.
Er ist in das Vereinsregister seit dem 03.09.1956 VR-Nr. 384 beim Amtsgericht Cuxhaven ein-
getragen.

2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2
Zweck

Der Verein will nach der Errichtung des Schullandheimes in der Wingst durch den weiteren Ausbau
und den Betrieb in dem Heim dem Wohle der Schüler dienen.
Es soll ein naturverbundener Unterricht mit Gemeinschaftserziehung und Gesundheitspflege ge-
fördert werden.

Der Ver-ein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige bzw. mildtätige Wohlfahrtszwe-
cke im Sinne des Abschnitts ,,steuerbegünstigte ZwÄcke" der Afuabenordnung TglZ in der jeweili-
gen gültigen Fassung. Er ist selb-stlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie-eigenwirtscnäfttnfre
Zwecke.

Die Schullandheimaufenthalte dienen konkreten Eziehungs-, Ausbildungs. oder Fortbildungszwe-
cken-

§3
Mittel

Die zur Eneichung seines Zweckes nötigen Mittel erwirbt der Verein durch:
1. Mitgliedsbeiträge
2. Spenden ieglicher Art

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.
Der Betrieb des Schullandheimes wird so geführt, dass die Kosten gedeckt werden, er also keine
regelmäßigen Überschrisse abwirft. Die. Erträge aus § 3, Abs. 1 weiden zum Teil einer Rücklage
zugeführt, um die bestehenden Einrichtungen zu emeuern und auf den erforderlichen Stand iu
bringen.

Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweckdes Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Verg ütung begünstigen.

§4
Mitgliedschaft

Mitglied kann jeder werden, der den Verein in seinen Bestrebungen unterstüEen will. Ein- und
Austrittserklärungen sind dem vorstand schriftlich zu überrnitteln.
Die Mi§liedschafi erlischt durch
1. Austritt aus dem Verein
2. Ausschluss
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Der Austritt kann nach vierteljährlicher Kündigungsfrist zum Quartalsende erfolgen. Verlässt ein
Schüler die Schule, sind seine Eltern zum sofortigen Austritt berechtigt.

Der Ausschluss kann erfolgen:

1. Wenn ein Mitglied länger als 3 Monate mit seinen Beiträgen im Rückstand ist und trotz Mah-
nung nach,{blauf des dritten Monats nicht bezahlt hat.
Stundung kann gewährt werden.

2. Wenn ein Mitglied den Bestrebungen und Zwecken des Vereins trotz schriftlicher Abmachung
zuwiderhandelt.

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand:

1. nach Anhörung
2. innerhalb einer Frist von 4 Wochen.

§5
Beiträge

Die Beiträge der ordentlichen Mitgtieder werden nach Bedarf von der Mitgliederversammlung fest-
gelegt. Erfolgt kein Beschluss, so gelten jeweils die Beitragssätze des Vorjahres.

§6
Organe des Vereins

1. Organe des Vereins sind: a) die Mitgtiederversammlung
b) der Vorstand

2. Über die Sitzungen der Organe des Vereins sind Niederschriften anzufert§en, die vom Vorsit-
zenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen sind.

§7
M itgl iede rve rsamm I ung

1. Eine ordentliche Mitgliederversarnmlung ist jährlich einmal im ersten Merteljahr des Geschäfts-
jahres abzuhalten. Di:e Einladungen hierzu müssen durch den Vorstand 14 Tage vorher schrift-
lich den Mitgliedern unter Mitteilung der Tagesordnung zugehen.

2. Die Mitgliederversarnmlung hat folgende Aufgaben:
1) Entgegennahme der Geschäfts- und Kassenberichte
2) Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer
3) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
4) Beschlussfassung über den Vereinshaushalt und über Höhe und Fälligkeit der Mit-

gliedsbeiträge
5) Entlastung des Vorstandes
6) Wahl der Rechnungsprüfer
7) Beratung und Beschlussfassung über Anträge

3. Anträge kÖnnen vom Vorstand und den Mitgliedern eingebracht werden. Sie müssen spätes-
tens 7 Tage vorher beirn Vorstand eingebracht werden.'Anträge, die auf der Mitgliederversamrnlung gestellt werden, bedürfen des Dringlichkeitsbe-
schlusses, der mit 73 Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder angenornrnen werden
muss.

4. Bei allen Abstimmungen entscheidet einfache Mehrheit der anwesenden Mitgtieder, soweit
durch diäse SaEung nichts anderes vorgeschrieben ist.

5. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn es das Vereins-
interesse erfordert oder wenn es mindestens % der Vereinsmitglieder unter Angabe des Grun-
des verlangen.



3

§8
Vorstand

Zur Leiiung des Vereins ist der Vorstand bestimmt.

Dieser besteht aus:

1) Vorsitzende/r

2) Stellv. Vorsitzende/r

3) Schriftführer/in

4) Schatzmeister/in

5) Beisitzeriin

6) Beisitzer/in

Den Vorstand in Sinne des § 26 BGB bilden der/die Vorsitzende und der/die stellv. Vorsitzende .

Jeder ist einzeln vertretungsberechtigt.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit auf zwei Jahre gewählt
und bleibt so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.
Die Wiederwahl des Vorstandes ist möglich.
Die Wahl erfolgt turnusmäßig:

im ersten Jahr: der/die Vorsitzende,
de r/d ie Schriftführe r/i n u nd einle Beisitzer/i n

im zweiten Jahr: der/die Stellv. Vgrsitzende,
der/die Schatzmeister/in und der/die andere Beisitzeriin

Alle Vorstandsrnitglieder arbeiten ehrenamtlich und erhalten lediglich ihre Auslagen vergütet.
Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Er ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der
Vorstandsmitglieder anwesend sind.

Vorstandsbeschlüsse kirnnen mit einfacher Mehrheit gefasst werden.
ln beratenden Funktionen nehmen kraft Amtes Schulleiter/in oder Vertreteriin an der Vorstandssit-
zung teil.

Die Haftung des Vorstandes wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

§e
Rechnungsprüfung

Die ordentliche Mitgliederyersammlung wählt arvei Rechnungsprüfer und zwar jährlich einen neu
für die Prüfung der Kasse mit Rechnungsführung. Die Rechnungsprüfer gehören nicht dem Vor-
stand an.

§10
Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversamm-
Iung beschlossen werden, zu der mit einer Frist von mindestens 3 Wochen einlefäOen *"rä"n
muss. Der Auflösungsbeschluss bedarf einer 3/4 Mehrheit der in der MitgliedervÄrsammlung an-
wesenden Vereinsm itglieder.

lm Falle einer Auflösung des Vereins fällt das Vermögen an den DP\ A/ Niedersachsen mit der
Maßgabe, es zugunsten der Schüler der Stadt Cuxhavän zu gleichwertigen, gemeinnutägen Zwe-
cken zu venvenden.
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§11
Satzungsänderungen

Die Beschlüsse über die Venivendung des Vermögens bei Auflösung des Vereins sowie Beschlüs-
se über Satzungsänderungen, welche die Zwecke des Vereins und seiner Vermögensvenivendung
betreffen, sind vor der Beschlussfassung dem Finanzamt zur Stellungnahme vorzulegen, ob da-
durch die Gewährung von Steuerbegünstigungen beeinträchtigt wird.

Der Vorstand hat das Recht, etwaige redaktionelle Satzungsänderungen, welche vom Vereinsre-
gister des Amtsgerichts oder vom Finanzamt gewünscht werden, selbstständig ohne erneute Be-
frag u ng der Mitg tiederversa m m I ung vorzuneh m en.

Vorstehende Verfassung der Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 07.03.2007 be-
schlossen.
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